
Ein Stück Arbeitszeitsouveränität

Den Anspruch auf unbezahlten Urlaub sichern – trotz Arbeitszeitguthaben

Manchmal kommt es anders als man denkt – man braucht
unbezahlten Urlaub. Gr�nde hierf�r k�nnen sehr vielf�ltig
sein. Da ist der Urlaub schon fest gebucht oder bereits ge-
nommen. Unter Umst�nden existiert ein Arbeitszeitkonto,
aber auch diese Zeiten sind f�r einen anderen Sachverhalt
definitiv verplant. Die Frage ist, ob ein rechtlicher Anspruch
seitens der Besch�ftigten auf unbezahlten Urlaub existiert?
Gesetzliche Regelungen gibt es hierzu nicht und tarifver-
tragliche Vereinbarungen zu diesem Themenkomplex sind
mit Ausnahme weniger Bereiche, wie beispielsweise des
�ffentlichen Dienstes eher die Ausnahme denn die Regel.1

Deshalb bleibt es den Arbeitsvertragsparteien jederzeit un-
benommen, sich �ber Zeiten der Nichtarbeitsleistung bei
ausgesetzter Entgeltzahlung zu verst�ndigen.2

Aber was ist, wenn die Verst�ndigung �ber unbezahlten Ur-
laub ausbleibt? Denn der Arbeitgeber ist grunds�tzlich frei,
das entsprechende Angebot auf unbezahlten Urlaub des
Besch�ftigten anzunehmen oder abzulehnen. Er kann ihn
zum Beispiel darauf verweisen, seinen Resturlaub aufzu-
brauchen.3 Oder er besteht darauf, dass zuerst die Arbeits-
zeitguthaben genutzt werden, bevor unbezahlter Urlaub
gew�hrt wird, falls das Verf�gungsrecht �ber diese Zeitbe-
st�nde nicht geregelt ist. Eine umfassende Interessenab-
w�gung ist geboten, doch im betrieblichen Alltag nicht im-
mer die Regel. Vermeintliche oder tats�chliche betriebliche
Gr�nde k�nnen dem Arbeitnehmerinteresse schnell entge-
genstehen. Im Einzelfall kann es sicherlich schwierig sein,
eine Ersatzkraft zu finden oder die Einarbeitung Anderer
kann mit Kosten verbunden sein. Verst�ndliche Gesichts-
punkte auf den ersten Blick, aber was ist, wenn ein Fami-
lienmitglied krank wird und die Anwesenheit des Besch�f-
tigten gefordert ist, da keine weitere Person im Haushalt
lebt, die einspringen kann? Wer ist in einer solchen Situa-
tion in der Regel am l�ngeren Hebel?
Manch ein Besch�ftigter verf�gt �ber ein gutes Verhand-
lungsgeschick oder »verkauft« sich besser, andere wieder-
um schlechter. Solche Situationen sind zwangl�ufig eine
Quelle von Unzufriedenheit und Beschwerden.

Der Fall

Und so war es auch in dem Nahrungsmittelbetrieb, in dem
die nachfolgende Betriebsvereinbarung entwickelt wurde.
Einem ausl�ndischen Mitarbeiter wurde ein unbezahlter Ur-
laub von f�nf Tagen verwehrt. Man verwies ihn darauf, dass
er zuerst sein Arbeitszeitguthaben aufzubrauchen h�tte.

Dies empfand er als ungerecht und beschwerte sich beim
Betriebsrat. Schnell kam zum Vorschein, dass es vergleich-
bare F�lle gab. Der Betriebsrat war in der Lage aufzuzei-
gen, dass es in der Vergangenheit mehrere Sachverhalte
gab, in denen die Verweigerung von unbezahltem Urlaub
nicht immer dem Grundsatz von Recht und Billigkeit ent-
sprach. Auf der anderen Seite verwies der Arbeitgeber auf
den organisatorischen Aufwand, der aus seiner Sicht durch
eine unbeschr�nkte Gew�hrung von unbezahltem Urlaub
entstehen k�nnte. Zudem verf�gten die meisten Besch�f-
tigten �ber Arbeitszeitguthaben, die doch daf�r genutzt
werden k�nnten. Maximal drei Tage unbezahlten Urlaub
seien denkbar. Aufgrund der gegens�tzlichen Positionen
verweigerte zun�chst der Arbeitgeber eine kollektive Rege-
lung. Da der Betriebsrat in Bezug auf unbezahlten Urlaub
kein mitbestimmungspflichtiges Initiativrecht hat, entwi-
ckelte der Betriebsrat »aus der Not« heraus die Idee, die
Gew�hrung von unbezahltem Sonderurlaub an eine Bedin-
gung zu kn�pfen. Sonderurlaub muss dann gew�hrt wer-
den, wenn die Voraussetzungen f�r die Inanspruchnahme
einer Haushaltshilfe gegeben sind. Und dies unabh�ngig
davon, ob diese tats�chlich in Anspruch genommen oder
eine andere private L�sung gefunden wird. Im Gegenzug
bleiben Arbeitszeitguthaben im Umfang von f�nf Arbeits-
tagen unangetastet. Sie k�nnen von den Besch�ftigten
dann in Anspruch genommen werden, wenn sie es m�ch-
ten. Der »Bestandsschutz« von f�nf Tagen kam eher zuf�l-
lig zustande. Zum einen forderte der t�rkische Kollege un-
bezahlten Urlaub von f�nf Tagen, zum anderen ergibt sich
dadurch mindestens eine Woche arbeitsfrei. Dadurch wur-
de ein Kompromiss m�glich, der in eine Betriebsvereinba-
rung »gegossen« wurde.

1 Vgl. § 28 Sonderurlaub des Tarifvertrages f�r den �ffentlichen Dienst (Tv�D):
Besch�ftigte k�nnen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf
die Fortzahlung des Entgeltes Sonderurlaub erhalten.

2 Eine typische arbeitsvertragliche Regelung lautet: Auf Wunsch des Mitarbei-
ters kann, sofern betriebliche Interessen dem nicht entgegenstehen, unbezahl-
ter Urlaub gew�hrt werden. W�hrend des unbezahlten Urlaubs ruht das
Arbeitsverh�ltnis. Der Mitarbeiter kann einen erteilten unbezahlten Urlaub
nicht einseitig widerrufen. Es ist offensichtlich, dass die tarifvertragliche Rege-
lung g�nstiger ist als die arbeitsvertragliche Vereinbarung.

3 Die prinzipielle Freiheit des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer den unbezahlten
Urlaub zu verweigern, findet seine Grenze, wenn der Besch�ftigte verdeut-
lichen kann, dass die Voraussetzungen des § 275 BGB erf�llt sind: »Der
Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leistung pers�n-
lich zu erbringen hat und sie ihm unter Abw�gung des seiner Leistung ent-
gegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des Gl�ubigers
nicht zugemutet werden kann.« Ein typischer Fall: Ein in Deutschland lebender
Ausl�nder muss in seinem Heimatland einen verk�rzten Wehrdienst von zwei
Monaten leisten (vgl. BAG v. 22.12.1982, DB 1983, S. 1602 ff.).
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Sie greift einen Teilausschnitt der Regelungsl�cke »unbe-
zahlter Urlaub« auf und versucht damit, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf besser zu gew�hrleisten.

Eine Betriebsvereinbarung löste das Problem

Der Abschluss dieser freiwilligen Betriebsvereinbarung nach
§ 88 BetrVG erfolgte fast zeitgleich mit der letzten Reform
des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 2001. Hier wurde
u. a. die Vorschrift in § 80 Abs. 1 Nr. 2b BetrVG neu auf-
genommen, die dem Betriebsrat aufgibt, durch entsprechen-
de Aktivit�ten die Erwerbst�tigkeit von Arbeitnehmern mit
famili�ren Pflichten zu erleichtern.4 Im Folgenden stellen wir
diese Betriebsvereinbarung vor und kommentieren sie an
den entsprechenden Stellen.5 Einerseits ist der L�sungsan-
satz ausgefallen. Auf der anderen Seite weist diese Betriebs-
vereinbarung M�ngel auf. Diese kamen in erster Linie da-
durch zustande, dass sich der Betriebsrat unter Zeitdruck
sah. Er hatte die Sorge, dass bei einem nicht unmittelbaren
Abschluss der Betriebsvereinbarung das Regelungsinteresse
seitens des Arbeitgebers abnehmen w�rde, insbesondere
dann wenn die Rechtsabteilung des Konzerns eingeschaltet
worden w�re. Sie ist deshalb auch ohne die Beteiligung der
zust�ndigen Gewerkschaft zustande gekommen. Die Be-
triebsvereinbarung wird seit ihrem Inkrafttreten von sechs
bis zehn Besch�ftigten im Jahr in Anspruch genommen, wo-
bei im Betrieb ca. 700 Menschen besch�ftigt sind.

BETRIEBSVEREINBARUNG
Gew�hrung von unbezahltem Sonderurlaub bei Inanspruch-
nahme von Haushaltshilfe

Zwischen der Werksleitung und dem Betriebsrat der
Firma XY

wird folgende Betriebsvereinbarung abgeschlossen:
Gew�hrung von unbezahltem Sonderurlaub bei Inanspruch-
nahme von Haushaltshilfe

I. Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt

a) pers�nlich f�r alle Mitarbeiterinnen im Sinne des § 5
Abs. 1 BetrVG, die bei der Firma XY besch�ftigt sind und
in den Zust�ndigkeitsbereich des Betriebsrates fallen,

b) r�umlich f�r die Firma XY

Da bereits unter a) ausgef�hrt wird, dass diese Betriebsver-
einbarung nur f�r die Besch�ftigten eines ganz bestimmten
Unternehmens gilt, stellt der Gliederungspunkt b) eine Dop-
pelung dar und ist somit �berfl�ssig und kann entfallen.

II. Gegenstand

Diese Betriebsvereinbarung regelt die Gew�hrung von un-
bezahltem Urlaub f�r die F�lle, in denen die Voraussetzun-
gen des § 38 SGB V erf�llt sind.

Die Inanspruchnahme von unbezahltem Urlaub zieht eine
Reihe von arbeits- und sozialrechtlichen Konsequenzen
nach sich. In einem Zusatzschreiben der Personalabteilung
des Nahrungsmittelbetriebs wird jeder Besch�ftigte auf die
rechtlichen Folgen hingewiesen. Aus unserer Sicht er-
scheint es sinnvoller, die Folgen der Inanspruchnahme von
unbezahltem Urlaub gleich zum Inhalt der Betriebsverein-
barung zu machen. Zum einen hat der Besch�ftigte, der
diese Betriebsvereinbarung nutzen will, alle rechtlichen
Aspekte in einem Zug im �berblick. Des Weiteren kann der
Betriebsrat auch Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung
dieser Formulierungen nehmen. Wie diese lauten k�nnen,
wollen wir beispielhaft zeigen:

– F�r die Dauer des unbezahlten Urlaubs ruht das Arbeits-
verh�ltnis. Dies bedeutet, dass sowohl die Arbeitspflicht
des Besch�ftigten als auch die Entgeltfortzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers f�r diesen Zeitraum entf�llt.

– Sollte der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin w�hrend
des unbezahlten Urlaubs krank werden, so wird dadurch
die Freistellung von der Arbeit nicht unterbrochen und
es erfolgt keine Entgeltfortzahlung. Auch ein Anspruch
auf Krankengeld steht der betroffenen Person f�r die
Zeit des unbezahlten Urlaubs nicht zu. Die Entgeltfort-
bzw. Krankengeldzahlung setzt erst mit Beendigung des
unbezahlten Urlaubs bzw. Wiederaufnahme der Arbeit
wieder ein.

– Der unbezahlte Urlaub kann von keiner der Arbeits-
vertragsparteien einseitig widerrufen werden, es sei
denn, dass vor Antritt des unbezahlten Urlaubs der An-
lass f�r den beantragten unbezahlten Urlaub entf�llt
und noch keine verbindliche Ersatzeinstellung vorge-
nommen wurde.
Unabh�ngig davon besteht die M�glichkeit im beider-
seitigen Einvernehmen, die Regelung zur Inanspruch-
nahme von unbezahltem Urlaub aufzuheben.

– Sollte sich der unbezahlte Urlaub �ber einen vollen
Monat erstrecken, ist zu beachten, dass die nach § 192
Abs. 1 SGB V existierende Krankenversicherung endet
und somit die Notwendigkeit besteht, mit der Kranken-
kasse Kontakt aufzunehmen, da eine freiwillige Kran-
kenversicherung erforderlich ist.

III. Begriffsbestimmung

Gem�ß § 38 SGB V erhalten Versicherte Haushaltshilfe,
wenn ihnen wegen Krankenhausbehandlung oder wegen
einer Leistung nach § 23 Abs. 2 oder 4 (Medizinische Vor-
sorgeleistungen), §§ 24, 37, 40 oder § 41 (Reha/Pflegebe-
d�rftigkeit) die Weiterf�hrung des Haushalts nicht m�glich
ist, unter der Voraussetzung, dass im Haushalt ein Kind
lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr

4 Vgl. DKK, 10. Aufl. Rdnr. 34 f. zu § 80 BetrVG.
5 Zur besseren Hervorhebung in kursiver Schrift.
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noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe
angewiesen ist.
Der Anspruch auf Haushaltshilfe besteht nur, soweit eine
im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterf�h-
ren kann.

Durch die �bernahme der Abs�tze 1 und 3 des § 38 SGB V
erfolgt eine eindeutige Anspruchsgrundlage.6 Eine solche
Vorgehensweise ist sehr zu empfehlen, da dies einerseits
Widerspr�che vermeidet. Andererseits ist von den Besch�f-
tigten nicht zu erwarten, dass diese diesen Paragrafen und
die damit verbundenen Folgen kennen.7 Im konkreten Fall
existiert neben der Werkszeitung noch ein mehrseitiges In-
formationsblatt,8 in der die Betriebsvereinbarung anhand
von zwei Beispielen erl�utert wurde. Das erste Beispiel
stellte die Rechtslage vor Abschluss der Betriebsvereinba-
rung dar. Das zweite Beispiel macht dann den erweiterten
Handlungsspielraum f�r die Besch�ftigten aufgrund der
Betriebsratsinitiative deutlich:

Beispiele:
1. Beispiel:
»Frau XY muss f�r eine Woche ins Krankenhaus. Die Familie XY
hat zwei Kinder (8 und 10 Jahre), die betreut werden m�ssen.
Großeltern oder Geschwister leben nicht im selben Haushalt,
um diesen weiterzuf�hren. Herr XY muss sich nun eine Haus-
haltshilfe suchen oder den Haushalt selber weiterf�hren. Er ent-
scheidet sich daf�r, den Haushalt selber zu machen. Deshalb
stellt er bei seinem Arbeitgeber einen Antrag auf unbezahlten
Sonderurlaub. Der Arbeitgeber lehnt diesen Antrag mit der Be-
gr�ndung ab, Herr XY habe ja noch 3 Tage Arbeitszeitguthaben,
die zuerst aufgebraucht werden m�ssen. Wenn dann noch Be-
darf sei, k�nne man noch �ber 2 Tage unbezahltem Urlaub re-
den. Herr XY ist zwar stinksauer, denn er hat die 3 Tage f�r ein
anderes wichtiges Vorhaben eingeplant. Aber er muss sich lei-
der sagen lassen, dass er keinen Rechtsanspruch auf unbezahl-
ten Urlaub hat, da es an einer gesetzlichen und tarifvertrag-
lichen Regelung f�r diesen Betrieb fehlt. Der Arbeitgeber hat in
diesem Fall in der Tat Recht, da grunds�tzlich kein Rechtsan-
spruch auf unbezahlten Sonderurlaub besteht«.
2. Beispiel:
»Wie im ersten Beispiel muss Frau XY eine Woche ins Kran-
kenhaus. Herr XY hat noch 7 Tage Arbeitszeitguthaben. Davon
muss er nun – aufgrund der Betriebsvereinbarung – maximal
2 Tage einsetzen. F�r die restlichen drei Tage hat er nun das
Recht, unbezahlten Urlaub zu verlangen, da die noch verblei-
benden f�nf Tage des Arbeitszeitguthabens unantastbar blei-
ben. Durch diese Regelung hat Herr XY die M�glichkeit die ge-
sicherten 5 Tage f�r sein anderes wichtiges privates Vorhaben
einzusetzen«.

Hier zeigt sich, dass ohne diese Beispiele aus der »Be-
triebsratszeitung« der tats�chliche Inhalt der Betriebsver-
einbarung f�r Besch�ftigte – geschweige denn f�r Dritte –
kaum verst�ndlich ist. Deshalb ist es zumindest erforder-
lich, dass in einer Anlage zur Betriebsvereinbarung die Bei-
spiele aufgenommen werden. Selbstredend ist es noch
besser, den Text der Betriebsvereinbarung so abzufassen,
dass ihn jeder unmittelbar versteht.

Dauerbrenner Datenschutz
Das Thema Datenschutz ist und bleibt ein echter Dauerbrenner. Dies
gilt besonders f�r die betriebliche Praxis und die von vielen bef�rch-
tete l�ckenlose �berwachung der Arbeitnehmer. Die technischen M�g-
lichkeiten nehmen kontinuierlich zu. Erst j�ngst wurde mit der Einf�h-
rung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) eine Diskus-
sion dar�ber gef�hrt, ob der Arbeitgeber verst�rkt personenbezogene
Daten von Bewerbern auf Vorrat speichern m�sse, um im Falle von Kla-
gen abgewiesener Bewerber seine Entscheidung rechtssicher unter-
mauern zu k�nnen. Doch aus Sicht renommierter Datensch�tzer gibt
es hier keinen grundlegenden Widerspruch zwischen den Vorgaben
des AGG und des Bundesdatenschutzgesetzes.

D�ubler/Klebe/Wedde/Weichert:
Bundesdatenschutzgesetz
Basiskommentar
Bund-Verlag, Frankfurt 2007,
2., �berarbeitete Auflage,
ca. 350 Seiten, kartoniert, e 29,90,
ISBN 978-3-7663-3210-3

Die Kenntnis der gesetzlichen Anforderungen
an Datenschutz und Datensicherheit z�hlen
damit zum R�stzeug jedes Betriebsrats. Die
Interessenvertretung sollte wissen, welche
Daten erfasst, �bertragen und gespeichert
werden d�rfen und welche rechtlichen Grund-
lagen den Einsatz von moderner Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie im Unternehmen regeln.
Die Neuauflage des Basiskommentars zum Bundesdatenschutzgesetz
von D�ubler, Klebe, Wedde und Weichert, jetzt aktuell im Bund-Verlag
erschienen, liefert hierzu die notwendigen Grundlagen. Der Basiskom-
mentar, konzipiert f�r Betriebsr�te, Arbeitnehmer und deren Berater,
erl�utert praxisbezogen und in verst�ndlicher Sprache das gesamte
Datenschutzgesetz.
Dazu informieren die Autoren in einer umfassenden Einleitung �ber
s�mtliche Datenschutzrechte und -regelungen. Dar�ber hinaus liefert
der Band eine �bersicht �ber neueste Trends in der datenschutzrechtli-
chen Diskussion und erl�utert ausf�hrlich aktuelle technische Entwick-
lungen: Wie funktioniert VoIP? Was versteht man unter RFID? Welche
Ver�nderungen gehen mit neuen Organisationsformen wie beispiels-
weise Offshoring und internationaler Datenverarbeitung einher?
Im Vordergrund des umfassenden Basiskommentars stehen aber wie-
der s�mtliche Aspekte des Arbeitnehmerdatenschutzes sowie die Be-
r�cksichtigung einschl�giger arbeitsrechtlicher Regelungen. Wer sich
also mit dem Thema Datenschutz in der betrieblichen Praxis auseinan-
dersetzen muss, findet hier konzentrierte Erl�uterungen und eine pra-
xisbezogene Kommentierung der geltenden Regelungen auf dem aktu-
ellsten Stand der Rechtsprechung.

Heike Friedland nimmt gerne Ihre Bestellung entgegen:

Telefon 0 69/79 50 10-20, Fax 0 69/79 50 10-11
E-Mail: kontakt@bund-verlag.de

Redaktionsempfehlung

6 In dem Beitrag »Die Betriebsvereinbarung« (Ingo Hamm, AiB 2006, Heft 2,
S. 83 ff. wird deutlich gemacht, wie wichtig es in Betriebsvereinbarungen ist,
im Einzelnen genau zu bestimmen, welche Rechte erweitert bzw. begrenzt wer-
den sollen. Die Leitfragen lauten:
»Was soll durch die Betriebsvereinbarung erlaubt werden?
Was soll durch die Betriebsvereinbarung verboten werden?
Welche Anspr�che und Rechte sollen entstehen?
Welche Mitbestimmungsrechte werden pauschal ausge�bt?
Welche Mitbestimmungsrechte werden weiterhin pauschal im Einzelfall ausge-
�bt?« Ebenda, S. 84.

7 Auch in die in § 38 SGB V Paragrafen aufgelisteten Paragrafen sind keinem Be-
sch�ftigten unmittelbar bekannt. Hinter diesen Paragrafen stehen folgende
Leistungen des SGB V:
§ 23 (Medizinische Vorsorgeleistungen)
§ 24 (Medizinische Vorsorge f�r M�tter und V�ter)
§ 37 (H�usliche Krankenpflege)
§ 40 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)
§ 41 (Medizinische Rehabilitation f�r M�tter und V�ter)

8 Diese Betriebsvereinbarung ist in ihrer Anlage nicht einfach und zeigt an-
schaulich, dass eine Darstellung des Sachverhaltes auf einer Betriebsver-
sammlung sicherlich nicht ausreichen w�rde. Zu Recht hat das BAG
anerkannt, dass ein mehrseitiges Informationsblatt herausgeben kann, falls
dadurch nicht zu hohe Kosten entstehen, vgl. BAG v. 21.11.78, AP Nr. 15 zu
§ 40 BetrVG; DKK, 10. Auflage, Rdnr. 16 zu § 40 BetrVG.
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IV. Gewährung von unbezahltem Sonderurlaub

In den F�llen des § 38 SGB V gew�hrt die Firma unbezahl-
ten Sonderurlaub. Voraussetzung jedoch ist, dass die Mit-
arbeiterInnen zum Zeitpunkt der Beantragung der Haus-
haltshilfe vorhandenes:

– Arbeitszeitverk�rzungsguthaben
– Schichtfreizeit
– Vorarbeits-/Mehrarbeitsstunden
– Gleitzeit vorher bis auf insgesamt mindestens 5 Tage ab-

gebaut haben.

Der tarifliche Jahresurlaub bleibt hiervon unber�hrt.

Folgende Sachverhalte sind an Punkt IV zu kritisieren:
Vor der Aufz�hlung von Freizeitguthaben, das auf f�nf Tage
abgebaut werden muss, steht das Wort »wie«. Dadurch h�lt
die Aufz�hlung keinen abschließenden Charakter und ein
unn�tiger Interpretationsspielraum wird geschaffen. So
k�nnte der Arbeitgeber darauf bestehen, dass beispiels-
weise auch Freizeitguthaben aus Betriebsratst�tigkeit und
der Sonderurlaub der Schwerbehinderten zum »Freizeitgut-
haben« geh�ren. So wird man dem grunds�tzlichen An-
spruch, dass eine Betriebsvereinbarung Rechtssicherheit
schaffen soll, nicht gerecht. Auch der Begriff »Freizeitgutha-
ben« ist irref�hrend, denn das Arbeitszeitguthaben kommt
im Wesentlichen nicht durch Freizeit, sondern aufgrund von
Arbeitszeiten zustande, die �ber der regelm�ßigen tarifver-
traglichen Wochenarbeitszeit liegt. Zwischen den Betriebs-
parteien war unstrittig, dass der gesetzliche und der da-
r�ber hinausgehende tarifliche Jahresurlaub nicht Gegen-
stand dieser Betriebsvereinbarung ist. Im �brigen ist der
Arbeitgeber nicht berechtigt, den gesetzlich oder tariflich
bestehenden Urlaubsanspruch des Besch�ftigten um die
Dauer des unbezahlten Urlaubs anteilig zu k�rzen.9

V. Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
Im Falle einer K�ndigung wirkt diese Betriebsvereinbarung
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach. F�r die
K�ndigungsfrist gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Ort, Datum

Positiv hervorzuheben ist, dass diese freiwillige Betriebs-
vereinbarung nachwirkt. Dies ist untypisch, da der Arbeit-
geber aufgrund der fehlenden Erzwingbarkeit einer freiwil-
ligen Betriebsvereinbarung am l�ngeren Hebel sitzt und in
der Regel eine gegenteilige Formulierung durchsetzt.

Fazit

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus diesem kon-
kreten Fall ziehen:
Das Fehlen einer tarifvertraglichen Regelung zu unbezahl-
tem Urlaub, gerade weil eine gesetzliche Regelung fehlt,

wird hier mehr als deutlich. Es zeigt sich einmal mehr, wel-
chen Stellenwert manteltarifvertragliche Regelungen ha-
ben k�nnen. Diese fallen aber nicht vom Himmel, sondern
kommen nur durch einen hohen gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrad zustande.
Diese Betriebsvereinbarung sichert ein St�ck Arbeitszeit-
souver�nit�t f�r Besch�ftigte mit Kindern und wird tats�ch-
lich in Anspruch genommen. Der Betriebsrat war in der
Lage, den Unwillen in der Belegschaft gegen das Arbeit-
geberverhalten in Bezug auf die Verweigerung von unbe-
zahltem Urlaub unmittelbar aufzugreifen und hatte eine
spontane L�sungsidee. Der Betriebsrat »schmiedete das
Eisen, solange es noch heiß war«.
Spontanes betriebsr�tliches Handeln setzt aber fundiertes
betriebsverfassungsrechtliches Wissen voraus. Wie diese
Betriebsvereinbarung »wasserdicht« zu formulieren ist,
wird aufgezeigt. Der Rechtsanspruch zu einem Seminar
»Die Betriebsvereinbarung« ist nach § 37 Abs. 6 BetrVG an-
erkannt.10

Dar�ber hinaus wird deutlich, dass flexible Arbeitszeiten
einer sehr genauen Regelung bed�rfen. Weil im konkreten
Fall zuvor nicht die Verf�gungsgewalt �ber die Arbeits-
zeitguten eindeutig geregelt war, konnte der Arbeitgeber
bis zum Abschluss der vorgestellten Betriebsvereinbarung
einseitig dar�ber bestimmen. Bis in die j�ngste Zeit werden
Vereinbarungen zu Arbeitszeitmodellen getroffen, die nicht
hinreichend regeln, wann, wie und wer – Arbeitgeber oder
Arbeitnehmer – Zugriffsrechte auf die Arbeitszeitguthaben
hat. Hier gilt umgekehrt die Erkenntnis, dass »gut Ding
braucht Weile«. Der branchenspezifische Sachverstand der
Gewerkschaften ist zu nutzen, damit flexible Arbeitszeiten
nicht nur Produktivit�tsvorteile f�r den Arbeitgeber schaf-
fen.

Peter-Martin Cox ist Berater bei der Technologiebera-
tungsstelle beim DGB Hessen e.V., Offenbach, zuvor
Trainer und Dozent im Bildungszentrum Oberjosbach,
Niedernhausen. Gregor Hess ist Trainer im Bildungs-
zentrum Oberjosbach, Niedernhausen.

9 Im �brigen ist der Arbeitgeber aufgrund h�chstrichterlicher Rechtsprechung
nicht berechtigt, den gesetzlich oder tariflich bestehenden Urlaubsanspruch
des Besch�ftigten um die Dauer des unbezahlten Urlaubs anteilig zu k�rzen –
vgl. BAG v. 30.7.1986 – 8 AZR 475/84, DB 1984, S. 2394.

10 Siehe zum Beispiel die Seminarprogramme von AiB (www.aib-verlag.de/semi-
nare oder des Bildungszentrums Oberjosbach (www.bzo.de).
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